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Vorwort

Wesentlicher Bestandteil der deutschen Umweltpolitik war und ist die Sicherung
der umweltverträglichen Ablagerung von Abfällen. Nachdem bereits in den neun-
ziger Jahren mit der TA Abfall und der TA Siedlungsabfall auf der Ebene ermes-
sensbindender Vorschriften der Stand der Deponietechnik beschrieben worden
war, wurde im Frühjahr 2001 mit der Ablagerungsverordnung rechtsverbindlich
festgelegt, dass zum Schutz von Boden, Luft und Wasser ab Juni 2005 nur noch
vorbehandelte Siedlungsabfälle abgelagert werden dürfen.

Mit dem Inkrafttreten der Deponieverordnung am 1. August 2002 wurde zur
Sicherung einer umweltverträglichen Abfallentsorgung ein weiterer Baustein ge-
setzt. Wie bereits die Abfallablagerungsverordnung ist auch die Deponieverord-
nung ein Stück Generationengerechtigkeit. Sie stellt sicher, dass nachfolgenden
Generationen keine Altasten hinterlassen werden, die teuer saniert werden müssen.
Deponien sollen künftig Bestandteil der nachhaltigen Entsorgungsinfrastruktur ei-
nes modernen Industriestaats sein. Um diese richtungsweisenden Zielsetzungen
zu erfüllen, enthält die Deponieverordnung detaillierte technische, betriebliche
und organisatorische Anforderungen an Errichtung, Beschaffenheit, Betrieb, Still-
legung sowie Nachsorge von Deponien und Langzeitlagern. Diese Anforderungen
sind für jeden Anlagenbetreiber unmittelbar rechtsverbindlich. Ökologisch unzu-
längliche Deponien dürfen ab 2009 nicht mehr weiter betrieben werden. Ziel ist
es, die abzulagernde Menge und deren Schadstoffgehalt auf ein für Umwelt und
Gesundheit vertretbares Maß zu beschränken.

Mit der Deponieverwertungsverordnung, die am 1. September 2005 in Kraft
getreten ist, wurden auch für die Verwertung von Abfällen ähnlich strenge Maß-
stäbe wie für die Beseitigung von Abfällen vorgegeben. Im Ergebnis kann ab die-
sem Tag kein Abfall mehr auf Deponien entsorgt werden, wenn er nicht spezifi-
sche Zuordnungswerte einhält.

Von den Normadressaten der Verordnungen wird immer wieder vorgehalten,
dass die Deponieregelungen kaum vollziehbar wären, da sie aus einem Konglo-
merat von 3 Verordnungen und 2 Verwaltungsvorschriften bestehen. Die Gründe,
die Verordnungen einzeln zu verabschieden und nicht in einem Regelwerk zu-
sammenzuziehen, waren politisch motiviert. Insbesondere sollte das mit der Ab-
fallablagerungsverordnung gesetzte Signal fester, verbindlicher Vorgaben, Fristen
und Übergangsregelungen nicht durch erneute Beratungen in den parlamentari-
schen Gremien in Zweifel gezogen werden. Der beschrittene Regelungsweg
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wurde als einzige Möglichkeit angesehen, Rechtssicherheit für anstehende Inve-
stitionen im Siedlungsabfallbereich zu geben.

Das vorliegende Buch will dem Normadressaten einen vollständigen Über-
blick über die einschlägigen Regelungen zur Deponierung geben und ihm bei der
Auslegung und Anwendung der Rechtsvorschriften fachkompetente Hilfestellung
bieten. Hierzu enthält es neben den Rechtstexten der genannten Verordnungen
relevante Drittvorschriften. Vorangestellt sind umfangreiche Erläuterungen mit
Hintergrundinformationen insbesondere auch zum Vollzug der Regelwerke.

Bonn, im September 2005 Karl Wagner
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